
Pauschale Aufwandsentschädigung                                                                                                                                                   Stand: 19.09.2012 
 

Gemeinde Bockhorn 
70,00 € monatlich 
 
Stadt Schortens 
82,00 € monatlich 

 
      Gemeinde Sande 
      75,00 € monatlich 
 
      Gemeinde Wangerooge 
      ./. in Form eines Sitzungsgeldes 
 
      Gemeinde Zetel 
      110,00 € monatlich 
 
      Stadt Varel 
      180,00 € monatlich 
 
      Stadt Jever 
      80,00 € monatlich 
 
Sitzungsgeld 
 
      Gemeinde Bockhorn 
      15,00 je Sitzung 
 
      Stadt Schortens 
      13,00 € je Sitzung, höchstens 2 Sitzungen an demselben Tag 
 
 



      Gemeinde Wangerooge 
22,00 € je Sitzung (dauert eine Sitzung länger als 4 Stunden, so wird ein weiteres Sitzungsgeld gezahlt), 
höchstens 2 Sitzungen an demselben Tag 

 
      Gemeinde Sande 

20,00 € je Sitzung (dauert eine Sitzung länger als 6 Stunden, so wird ein weiteres Sitzungsgeld gezahlt), 
höchstens 2 Sitzungen an demselben Tag 

 
      Gemeinde Zetel 
      20,00 € je Sitzung (höchstens 4 Sitzungen je Monat) 
 
      Stadt Varel 
      20,00 € je Sitzung, höchstens 1 Sitzung an demselben Tag 
 
      Stadt Jever 
      23,00 € je Sitzung 
 
Verdienstausfall 
 
      Gemeinde Bockhorn 
      Höchstbetrag 13,00 € je Std. für Zeitraum von 8.00 bis 18.00 Uhr werktäglich 
 
      Stadt Schortens 
      Höchstbetrag 16,00 € je Std. für Zeitraum von 08.00 bis 18.00 Uhr werktäglich 
 
      Gemeinde Wangerooge 
      Höchstbetrag 30,00 € je Std. für Zeitraum von 07.00 bis 19.00 Uhr werktäglich 
 
      Gemeinde Sande 
      Höchstbetrag 23,00 € je Std. (Zeitraum nicht angegeben) 
 
 



      Gemeinde Zetel 
      Höchstbetrag 30,00 € je Std. (Zeitraum nicht angegeben) 
 
      Stadt Varel 
      Höchstbetrag 20,00 € je Std. (Zeitraum nicht angegeben) 
 
      Stadt Jever 
      Höchstbetrag 20,00 € je Std. und höchstens 160,00 € je Tag 
 
Aufwandsentschädigung für nicht dem Rat angehörenden Ausschussmitglieder 
 
      Gemeinde Bockhorn 
      Sitzungsgeld: 18,00 € je Sitzung 
 
      Stadt Schortens 
      Sitzungsgeld: 13,00 € je Sitzung 
 
      Gemeinde Wangerooge 

Sitzungsgeld: 22,00 € je Sitzung (dauert eine Sitzung länger als 4 Stunden, so wird ein weiteres 
Sitzungsgeld gezahlt), höchstens 2 Sitzungen an demselben Tag 

 
Pauschalbetrag für Kinderbetreuung: 15,00 € je Sitzung 

 
      Gemeinde Sande 

Sitzungsgeld: 20,00 € je Sitzung (dauert eine Sitzung länger als 6 Stunden, so wird ein weiteres 
Sitzungsgeld gezahlt), höchstens 2 Sitzungen an demselben Tag 
Für die Teilnahme an Sitzungen bekommen nicht dem Rat angehörende Mitglieder Fahrtkosten in Höhe 
von 3,00 € für Fahrten innerhalb der Ortschaft Sande bzw. 6,00 € für alle anderen Wegstrecken 

 
       
 
 



Gemeinde Zetel 
Sitzungsgeld: 15,00 € je Sitzung 

 
Pauschalbetrag für Kinderbetreuung: 11,00 € je Sitzung 
 
Stadt Varel 

      Sitzungsgeld: 30,00 € je Sitzung 
 
Pauschalbetrag für Kinderbetreuung: 8,00 € je Stunde 
 
Stadt Jever 
Sitzungsgeld: 23,00 E je Std. 
 

Erstattung der Kinderbetreuungskosten für Ratsmitglieder 
 
      Gemeinde Bockhorn 
      Höchstbetrag 7,50 € je Std. 
 
      Stadt Schortens 
      Höchstbetrag 8,00 € je Std. 
 
      Gemeinde Wangerooge 
      Höchstbetrag 8,00 € je Std. 
 
      Gemeinde Sande 
      Höchstbetrag 10,00 € je Std. 
 
      Gemeinde Zetel 
      Höchstbetrag: 8,00 € je Std. 
 
      Stadt Jever 
      ./. 



Fahrtkosten 
 
      Gemeinde Bockhorn 
      a) stellv. Bürgermeister 50,00 € monatlich 

b) die übrigen Ratsmitglieder und die nicht dem Rat angehörenden Ausschussmitglieder bei einer 
Wegstrecke zwischen Wohnung und Rathaus  

von mehr als 3 bis 10 km: 6,00 € 
über 10 km:         12,00 € 

      Stadt Schortens 
      Kfz: Ratsmitglieder und der/die stellv. Bürgermeister/in erhalten 0,30 € je gefahrenen Kilometer 

Fahrrad: Ratsmitglieder und der/die stellv. Bürgermeister/in erhalten 0,06 € je gefahrenen Kilometer 
 
Gemeinde Wangerooge 
Keine genaue Angabe 
 
Gemeinde Sande 
./. 
 

      Gemeinde Zetel 
Kosten für Fahrten innerhalb des Gemeindegebietes werden den Ratsmitgliedern mit einem 
Pauschalbetrag von monatlich 5,00 € erstattet. 
 
Für Fahrten außerhalb des Gemeindegebietes erhalten die Ratsmitglieder bei Benutzung des privaten 
Fahrzeuges 0,30 € je Kilometer. Der stellv. Bürgermeister bekommt für repräsentative Aufgaben 
ebenfalls 0,30 € je Kilometer für Fahrten innerhalb und außerhalb des Gemeindegebietes. 
 
Stadt Varel 
Je nach Wunsch Fahrtkostenpauschale oder je nachgewiesenem Fahrtkilometer. Die Art der 
Abrechnung ist für jedes Kalenderjahr im Voraus mitzuteilen. 
Die monatlichen Fahrtkostenpauschalen betragen für: 
 
 



a) Ratsmitglieder, die ihren Wohnsitz im gebiet der ehemaliges gemeinde Varel-Land haben 30,00 € 
b) die übrigen Ratsmitglieder 15,00 € 
 
Der/Die stellv. Bürgermeister/in erhält eine monatliche Fahrtkostenpauschale in Höhe von 26,00 €. 

 
      Stadt Jever 
      Für Fahrten innerhalb des Stadtgebietes werden nachfolgende Monatspauschalen gewährt: 

a) 1. stellv. Bürgermeister 30,00 € 
b) 2. stellv. Bürgermeister 20,00 € 
c) den gleichberechtigten stellv. Bürgermeistern 25,00 € 
d) den übrigen Ratsmitglieder, soweit sie außerhalb der Ortsdurchfahrt von Jever wohnen 15,00 € 

 
Elektronisches Ratsinformationssystem 
 
      Gemeinde Bockhorn 
      15,00 € monatlich 
 
      Stadt Schortens 
      15,00 € monatlich 
 
      Gemeinde Wangerooge 
      6,00 € monatlich 
 
      Gemeinde Sande 
      15,00 € monatlich 
 
      Gemeinde Zetel 
      15,00 € monatlich 
 
      Stadt Varel 
      15,00 € monatlich 
 



      Stadt Jever 
      ./. 
 
Zusätzliche Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Vertreterinnen/Vertreter der/des Bürgermeisterin/Bürgermeisters und die 
Fraktionsvorsitzenden 
      Gemeinde Bockhorn 

1. stellv. Bürgermeister/in 150,00 € monatlich 
 
Fraktionsvorsitzende/r: 

      pro Fraktionsmitglied 7,50 € 
 
      Beigeordnete: 
      ./. 
 
      Stadt Schortens 

1. stellv. Bürgermeister/in 165,00 € monatlich 
2. stellv. Bürgermeister/in 100,00 € monatlich 
 

      Fraktionsvorsitzende/r 
      a) Grundbetrag 52,00 € 
      b) pro Fraktionsmitglied 6,00 € 

 
      Beigeordnete 
      ./. 
 

Gemeinde Wangerooge 
1. stellv. Bürgermeister/in 130,00 € monatlich 
2. stellv. Bürgermeister/in 80,00 € monatlich 
 
 
 
 



Fraktionsvorsitzende/r 
      a) Grundbetrag 60,00 € 
      b) pro Fraktionsmitglied 15,00 € 

 
Beigeordnete 

      60,00 € monatlich, soweit nicht stellv. Bürgermeister/in oder Grundmandatsinhaber 
 

Gemeinde Sande 
1. stellv. Bürgermeister/in 220,00 € monatlich 
2. stellv. Bürgermeister/in 145,00 € monatlich 
 
Fraktionsvorsitzende/r 

      a) Grundbetrag 75,00 € 
          zuzüglich Pauschalbetrag 

bei bis zu 3 Gruppen-/Fraktionsmitgliedern 50,00 € 
bei 4 bis 10 Gruppen-/Fraktionsmitgliedern 80,00 € 
bei einer Gruppen-/Fraktionsstärke über 10 Mitgliedern 130,00 € 

 
Beigeordnete 

      75,00 € monatlich 
 

 Werden mehre Funktionen wahrgenommen, so erhält die/er von den zusätzlichen 
Aufwandsentschädigungen nur jeweils die höchste. 

 
Gemeinde Zetel 
1. stellv. Bürgermeister/in 120,00 € monatlich 
2. stellv. Bürgermeister/in 120,00 € monatlich 
 
Fraktionsvorsitzende/r 

      a) Grundbetrag 75,00 € 
      b) pro Fraktionsmitglied 4,50 € 

 



Beigeordnete 
110,00 € monatlich 
 
Ratsvorsitzende/r 
50,00 € monatlich 
 
Stadt Varel 
1. stellv. Bürgermeister/in 250,00 € monatlich 

       
Fraktionsvorsitzende/r: 
a) Grundbetrag 100,00 € 

      b) pro Fraktionsmitglied 10,00 € 
 
      Beigeordnete: 
      ./. 
 

Werden mehre Funktionen wahrgenommen, so erhält die/er von den zusätzlichen 
Aufwandsentschädigungen nur jeweils die höchste. 
 
Stadt Jever 
1. stellv. Bürgermeister/in 250,00 € monatlich 
2. stellv. Bürgermeister/in 190,00 € monatlich 
Die gleichberechtigten stellv. Bürgermeister 220,00 € monatlich 

       
Fraktionsvorsitzende/r: 
a) Grundbetrag 80,00 € 

      b) pro Fraktionsmitglied 7,00 € 
 
      Beigeordnete: 
      ./. 
 



Werden mehre Funktionen wahrgenommen, so erhält die/er von den zusätzlichen 
Aufwandsentschädigungen nur jeweils die höchste. 
 


